
Int. Schweizermeisterschaften der Zauberkunst Bühne und Close Up 

„Baden Magisch 2011“ 

Wettbewerbsregeln und Ablauf 

 

1. Teilnahme und Teilnehmer 

a) Zum Wettbewerb zugelassen sind Mitglieder einer anerkannten Zaubervereinigung 

aus dem In- und Ausland. 

 

b) Über die Zulassung entscheidet die Wettbewerbskommission, welcher zusammen mit 

der Anmeldung zwingend eine DVD mit der Wettbewerbsnummer an folgende 

Andresse einzureichen ist: 

Frau Priska Walther, Brunnmattstrasse 11, 6010 Kriens 

 

c) Es wird keine Wettbewerbsgebühr erhoben, jedoch muss ein 

Wettbewerbsteilnehmer auch zahlender Kongressteilnehmer sein. Die 

Kongressgebühr muss zusammen mit der Anmeldung bis spätestens 31.01.2011 im 

Besitze des Veranstalters sein. 

 

d) Wird ein Wettbewerbskandidat nach der Sichtung der DVDs nicht zum Wettbewerb  

zugelassen und möchte nicht am Kongress teilnehmen, so wird ihm die 

Kongressgebühr zurückerstattet. 

 

e) Die Anzahl der Wettbewerbsteilnehmer ist beschränkt auf maximal 10 Teilnehmer 

pro Sparte. 

 

f) Die Wettbewerbsteilnehmer akzeptieren mit ihrer Teilnahme sämtliche Entscheide 

der Wettbewerbskommission und der Jury. Diese Entscheide sind nicht anfechtbar. 

 

g) Jeder Teilnehmer ist dafür verantwortlich, dass sämtliche urheberrechtlichen 

Forderungen, die mit seiner Darbietung in Zusammenhang stehen, bezahlt sind. 

Ausnahme: SUISA, GEMA o.ä., diese Gebühren werden vom Veranstalter 

übernommen. 

 

 

2.  Wettbewerbskommission 

 

a) In der Wettbewerbskommission sind vertreten: 

Erich Stutzer, Vorstand MRS 



Norbert Blanchard, Vorstand MRS 

Priska Walther, Vorstand MRS 

 

 

b) Die Wettbewerbskommission entscheidet über die Zulassung eines Teilnehmers und 

ist zuständig für die Einhaltung des Reglements. 

 

c) Die Wettbewerbskommission orientiert die Kandidaten bis spätestens 15.02.2011 

über die Zulassung zum Wettbewerb. 

 

d) Das Wettbewerbsreglement kann unter „www.badenmagisch.ch“ herunter geladen 

werden. 

 

 

3.  Jury 
 

a) Die Wettbewerbskommission wählt die Jurymitglieder aus. Die Jury setzt sich wie 

folgt zusammen: 

1 Person der Stadt Baden 

1 Person aus dem Showbusiness 

1 Person aus den Medien (Radio, TV, Presse) 

2 Personen einer Zaubervereinigung 

 

b) Die Jury vergibt folgende Preise: 1. Preis, 2. Preis, 3. Preis + einen allfälligen Schweizer 

Meistertitel pro Sparte 

 

c) Es wird für den Bühnenwettbewerb ein Publikumspreis  von Fr. 1000 vergeben. 

 

 

4.  Abwicklung des Wettbewerbs 

 
a) Jeder Teilnehmer muss zehn Minuten vor der ihm zugewiesenen Zeit startbereit sein. 

Teilnehmer, die zur vorgesehenen Zeit nicht auftrittsbereit sind, werden 

disqualifiziert. 

 

b) Die Vorführdauer der Nummer darf nicht weniger als 5 Minuten und nicht mehr als 

10 Minuten betragen. 

 

c) Die Wettbewerbsteilnehmer werden dem Publikum nur mit Künstlernamen und 

Nationalität vorgestellt. 

 

http://www.badenmagisch.ch/


 

 

 

 

5.  Bewertungsprozess 
 

a) Als  Bewertungsgrundlagen dienen die Vorgaben der FISM. Folgende Kriterien 

werden einzeln bewertet  

- Technik 

- Showmanship / Präsentation 

- Unterhaltungswert 

- Artistischer Eindruck / Routine 

- Originalität 

- Magische Atmosphäre 

 

b)  Die Gewinner werden unmittelbar nach Beendigung des Wettbewerbs ermittelt. 

 

 

6.  Preise 

 
a) Es werden drei Preise verliehen: ein erster Preis, ein zweiter Preis und ein dritter 

Preis. Das bestplazierte MRS Mitglied erhält, unabhängig von der Rangierung, sofern 

er mindestens 80 Punkte von 100 möglichen Punkten erreicht hat, den Titel eines 

Schweizer Meisters. Dies gilt sowohl für die Bühne als auch für Close Up. Zusätzlich 

haben alle Teilnehmer die Chance verschiedene internationale Engagements zu 

gewinnen. Der Entscheid über die Vergabe sowie die Uebergabe dieser Zusatzpreise 

ist den Sponsoren vorbehalten. 

 

b) Der Publikumspreis „Baden Magisch 2008“ (Barpreis Fr. 1000) wird durch einen 

Vertreter der Stadt Baden übergeben. 

 

c) Die Preisverleihung findet anschliessend an den Bühnenwettbewerb statt. 

 

 

 

 

Kriens, den 30.03.2010 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


